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Vorwort
In den letzten Jahren hat sich das Angebot von Versicherungen und Finanzdienstleistungen in der 
Wirtschaft stark verändert. Zwei der Gründe sind die rasante Entwicklung des Internets und die Verän-
derung der Kundenwünsche. 
Zu den herkömmlichen Arbeitsabläufen kommen in vielen Unternehmen völlig neue Geschäftsprozes-
se, da Versicherungen und Finanzanlagen auch online vertrieben werden können. Dies stellt hohe und 
vor allem neuartige Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den entsprechenden 
Versicherungsunternehmen. Der Erfolg hängt immer stärker davon ab, dass die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen ihr Fachwissen auf neuen, digitalen Wegen kundenorientiert anwenden können. 

Vor diesem Hintergrund werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit umfassenden Qualifikationen 
zur Bearbeitung von komplexen Geschäftsprozessen im Bereich von Versicherungsunternehmen be-
nötigt. Dem trägt auch die neu geordnete Ausbildung im Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für 
Versicherungen und Finanzanlagen Rechnung. Ziel dieses Ausbildungsberufs ist eine ganzheit-
liche, prozessorientierte Handlungskompetenz der Auszubildenden.

Sie haben jetzt Ihre Ausbildung begonnen.  Ein Merkmal dieses Berufes ist, dass er ständigen Ände-
rungen unterworfen ist. Die angebotenen Produkte müssen häufig an neue Risiken und Kundenwün-
sche angepasst werden, was eine ständige Weiterentwicklung des Fachwissens mit sich bringt. 
Auch die Tätigkeitsbereiche, in denen Absolventinnen und Absolventen dieser Berufsausbildung ein-
gesetzt werden, differieren sehr stark. Gefordert werden daher Fachleute mit einer umfassenden 
Handlungskompetenz, die in diversen Abteilungen, im Innen- oder Außendienst eingesetzt werden 
sowie Kundinnen und Kunden umfassend beraten können. Immer stärker werden in diesem Zusam-
menhang Beratungskompetenzen und digitale Kompetenzen benötigt.

Um die benötigte Handlungskompetenz bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, folgt der 
KMK-Rahmenlehrplan für den neuen Ausbildungsberuf der Lernfeldkonzeption, die das Lernen an 
berufstypischen Situationen und in vollständigen Handlungen vollziehen lässt. Als Handlungskompe-
tenz verstehen wir „die Fähigkeit des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten 
Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (KMK). 
Die Schülerinnen und Schüler sollen auf die selbstständige Bewältigung der zunehmend komplizier-
teren und komplexeren Praxis in den unterschiedlichsten Unternehmen der Versicherungswirtschaft 
vorbereitet werden.

In einem vom neuen Rahmenlehrplan geforderten Unterricht muss ein Schulbuch

• die zur Erreichung der geforderten Kompetenzen notwendigen Inhalte und Methoden darstellen,

• zum Lesen und zum Lernen bewegen und motivieren.

Diese Reihe bildet den neuen KMK-Rahmenlehrplan ab und unterstützt – zusammen mit dem 
Arbeitsheft – den handlungsorientierten Unterricht, indem sie neben der Darbietung von Fachinhal-
ten auch die Methoden- und Medienkompetenz fördert, die eine Voraussetzung für selbstständiges, 
zielgerichtetes Arbeiten sind.

Dieses Schulbuch erfüllt nach unserem Ermessen die Aufgabe einer Informationsquelle, aus der die 
Schülerinnen und Schüler Lerninhalte entnehmen, die sie zur Lösung umfangreicher Problemstellun-
gen aus den betrieblichen Handlungssituationen benötigen. Die Kapitel enthalten eine große Anzahl 
von Beispielen und weiteren Veranschaulichungen.

Unser Ziel, ein möglichst hohes fachliches Niveau mit größtmöglicher Verständlichkeit zu erreichen,  
wird durch weitere Medien unterstützt:
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• Das Arbeitsheft zu diesem Schulbuch enthält Lernsituationen, die auf die Durchführung eines 
handlungsorientierten Unterrichts ausgerichtet sind. Die Bearbeitung der Aufgaben im Arbeitsheft 
sichert und erweitert die berufliche Handlungskompetenz.

• Passend zum Lehrwerk stehen zahlreiche digitale Materialien zur Erhöhung des Lernzuwachses bei 
den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung –  Filme, Erklär- und Scribble-Videos, interaktive  
Lernquizze und mehr.

• Dieses Schulbuch wurde auf der Grundlage der Versicherungsbedingungen  und -tarife aus Proxi-
mus 5 erstellt. Das vollständige Bedingungswerk Proximus 5 kann im BWV-Shop bezogen werden: 
https://bwv.hcteam.de/proximus

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrer Berufsausbildung!

Sommer 2024 Die Verfasserinnen und Verfasser
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2
Zielbeschreibung:

Sie verfügen über die Kompetenz, unter Berücksichtigung der  
rechtlichen Rahmenbedingungen Kundenberatungsgespräche  

zu Versicherungsverträgen vorzubereiten.

Kundenberatungsgespräche zu 
Versicherungsverträgen vorbereiten 

Lernfeld 2
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Es folgen die Inhalte des  
Rahmenlehrplans für Lernfeld 2:

Kundenberatungsgespräche zu Versicherungsverträgen  
vorbereiten

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Rechts-und Geschäftsfähigkeit 
von Kunden (Versicherungsnehmer) und bereiten unter Beachtung rechtlicher 
und betrieblicher Vorgaben (Allgemeine Versicherungsbedingungen, Versiche-
rungsvertragsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verordnung über Informations-
pflichten bei Versicherungsverträgen) den Abschluss von Versicherungsverträ-
gen (Antrags- und Invitatiomodell) vor.

Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Grundlagen des Versiche-
rungs- und Handelsrechts (Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte, Informations-
pflichten des Versicherers, Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Daten-
schutzklauseln) vertraut und informieren sich über die Rechte und Pflichten 
der Kunden vor und nach dem Beginn der Versicherung, zu deren Beendigung 
sowie über die Folgen bei Verletzung der gesetzlichen und vertraglichen 
Regelungen (Versicherungsbeginn, Prämienverzug, vorvertragliche Anzeige-
pflicht, Kündigung, Rücktritt, Widerruf, Widerspruch).

Die Schülerinnen und Schüler bereiten Kundenberatungsgespräche vor, mit 
deren Hilfe sie die persönlichen und wirtschaftliche Verhältnisse der Kunden 
sowie deren Bedarfe und Wünsche ermitteln, die Kunden über die Dokumenta-
tions-, Beratungs- und Informationspflichten aufklären und auf Möglichkeiten 
der Konfliktlösung und Schlichtung (Ombudsmann, Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht) verweisen. Dabei berücksichtigen sie die Belange des 
Datenschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren ihre Planung hinsichtlich der 
rechtlichen und betrieblichen Vorgaben. Sie bewerten ihre Vorgehensweise bei 
der Vorbereitung und diskutieren Verbesserungsmöglichkeiten.
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Klauseln (Standardklauseln)

(Standard-)Klauseln, auch echte Klauseln genannt, dienen zum Einschluss von standardisierten Fällen 
in den Versicherungsschutz.

Klausel PK 7363 zu den VGB 2021 – Wert 1914: Diese Klausel beschreibt die Leistungen bei Besei-
tigung umgestürzter Bäume. Durch den Einschluss der Klausel wird Versichersicherungsschutz in 
der Wohngebäudeversicherung ergänzt und somit erweitert.

Individualvereinbarungen

Individualvereinbarungen, auch wilde Klauseln genannt, werden individuell ausgehandelt und als Ein-
zelfallregelungen zu den Versicherungsverträgen hinzugefügt. Da sie nicht vorformuliert sind, zählen 
sie nicht zu den allgemeinen Versicherungsbedingungen.

3 Abschluss eines Versicherungsvertrages
Beim Abschluss von Versicherungsverträgen gelten zahlreiche Bestimmungen, die es bei den meisten 
„gewöhnlichen“ Verträgen nicht gibt. Diese Gesetze und Vorschriften wurden von der Gesetzgebung 
erlassen, um die Kundinnen und Kunden und deren Rechte besonders zu schützen, aber auch um 
deren Pflichten gegenüber dem jeweiligen Versicherer zu regeln.

3.1 Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflicht 
von Versicherungsvermittlern/-innen

Versicherungsvermittler/-innen müssen bei einer Vertragsanbahnung die gesetzlich geregelten Infor-
mations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten erfüllen. Darüber hinaus gelten auch bestimmte 
Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten für den Versicherer, die im VVG und im VVG-
InfoV geregelt sind. Diese werden jedoch schon häufig durch die Versicherungsvertretungen erfüllt.

3.1.1 Erstinformationen bei der Kontaktaufnahme
Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen müssen als Gewerbetreibende beim ersten geschäft-
lichen Kontakt den Kunden gegenüber verschiedene Angaben gemäß Versicherungsvermittlungsver-
ordnung (VersVermV) machen:

• der vollständige Name sowie ggf. die Firma, in der sie als geschäftsführende Gesellschafter/-innen 
tätig sind, und die betriebliche Anschrift,

• der Status (Versicherungsmakler/-in, Ausschließlichkeitsvertreter/-in),
• die Registrierungsnummer, die Registerbehörde und wie sich die Eintragung überprüfen lässt,
• die Art der Vergütung und ob diese direkt von den Kunden zu zahlen oder als Provision in der Ver-

sicherungsprämie enthalten ist,
• ob eine andere Art von Zuwendungen als Vergütung anfällt,
• die Anschrift der zuständigen Schlichtungsstelle (Ombudsmann), die bei Streitigkeiten kontaktiert 

werden kann.

Beispiel

§ 15 
VersVermV
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3.1.2 Beratungsablauf
Das Versicherungsberatungsgespräch ist im Wesentlichen durch fünf Teilbereiche geprägt, die alle 
Versicherungsvermittler und -vermittlerinnen erfüllen müssen.

fragen
Die Wünsche und der 
Bedarf des Gegen-
übers sind durch 
eine gezielte Befra-
gung zu ermitteln 
(bedarfsbezo gene 
Beratung).

beraten
Es ist eine angemes-
sene Beratung der 
Kunden durchzufüh-
ren (produktbezoge-
ne Beratung).

begründen
Aufgrund der be-
darfsbezogenen und 
produktbezogenen 
Beratung ist eine 
 begründete Emp-
fehlung für ein 
Versicherungspro-
dukt abzugeben.

informieren
Die im Zusammen-
hang mit der Bera-
tung stehenden 
Vorschriften der 
Informationspflich-
ten sind gemäß des 
VVG zu erfüllen.

dokumentieren
Der im Beratungsge-
spräch ermittelte 
Bedarf, die reine 
Beratung und die 
ausgesprochene 
Empfehlung sind zu 
dokumentieren.

Bedarfsbezogene Beratung

Versicherungsvermittler/-innen haben unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der angebotenen 
Versicherung und der Situation der Versicherungsnehmer/-innen diese nach ihren Wünschen und 
Bedürfnissen zu befragen, soweit die konkreten Umstände hierfür einen erkennbaren Anlass ergeben. 
Diese Verpflichtung kann eingeschränkt sein, wenn Versicherungsnehmer/-innen Fachkenntnisse auf-
weisen oder klare Vorstellungen über ein bestimmtes Produkt haben. Versicherungsnehmer/-innen 
können durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Beratung verzichten, wenn sie vom 
Versicherungsvermittler zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass sich ein Verzicht gege-
benenfalls nachteilig auswirken kann.

Ein unerfahrener Versicherungsnehmer erklärt Ihnen, dass er vor kurzem ein Haus erworben hat, 
das er gut abgesichert haben möchte.

→ Hier liegt ein bedarfsbezogener Beratungsanlass vor (erworbenes Haus), das nach den Wün-
schen des Versicherungsnehmers gut abgesichert werden soll. In der eingehenden Befragung 
sind dem Versicherungsnehmer die drohenden Risiken und der angemessene Versicherungs-
schutz aufzuzeigen.

Eine Versicherungsnehmerin überlegt einen Wechsel des Versicherers in der Kraftfahrtversiche-
rung. Hierzu ruft sie in Ihrer Agentur an und möchte einen Versicherungsbeitrag erfragen.

→ Hier wird keine bedarfsbezogene Beratung stattfinden, da die Versicherungsnehmerin klare 
Vorstellungen von ihrer Versicherung hat. In diesem Fall würde man relativ schnell zu einer pro-
duktbezogenen Beratung übergehen.

§ 61 VVG

Beispiel

Beispiel
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Produktbezogene Beratung

Die produktbezogene Beratung bezieht sich auf die Art, den Umfang und die Komplexität des jeweili-
gen Produktes oder der Versicherungssparte. Hinsichtlich des Umfangs der Beratung dürfen Ver siche-
rungs vermittler/-innen ein angemessenes Verhältnis zwischen Beratungsaufwand und zu zahlender 
Versicherungsprämie berücksichtigen.

Für eine Zahnzusatzversicherung, deren Leistungen leicht verständlich sind, und die zudem noch 
preisgünstig angeboten werden kann, wird ein Versicherungsvermittler einen geringeren Bera-
tungsaufwand haben, als für die Beratung einer Lebensversicherung, die zur Altersvorsorge die-
nen soll.

Die Möglichkeit für Versicherungsvermittlungen, den Beratungsumfang durch ein angemessenes Ver-
hältnis zwischen Beratungsaufwand und der zu zahlenden Versicherungsprämie, zu wählen, gilt nicht 
für die bedarfsbezogene Beratung, sondern nur für die produktbezogene Beratung.

Begründung der Produktempfehlung

Am Ende der Beratung steht die Erteilung eines Rates (Empfehlung) durch den Versicherungsvermitt-
ler oder die -vermittlerin an die Kunden. Diese Empfehlung betrifft ein bestimmtes Produkt, das dem 
ermittelten Bedarf und den Wünschen des Kunden entspricht. Die Empfehlung muss so geäußert 
werden, dass der Kunde die Gründe der Empfehlung nachvollziehen kann.

Sollte die Versicherungsvermittlung durch eine Mehrfachvertretung oder ein Maklerbüro erfolgen, so 
müssen diese neben der Produktempfehlung auch die Wahl des Versicherers begründen.

Informationen durch Versicherungsvermittler/-innen

Versicherungsvermittler/-innen müssen den Versicherungsnehmern/-innen mitteilen, für welche Ver-
sicherungsgesellschaft sie tätig sind. Dies ist besonders bei Versicherungsmaklerbüros und Mehrfach-
vertretungen wichtig, da diese eine Auswahl an Versicherern anbieten.

Zudem muss unterschieden werden, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt erfolgen. Das Ver-
sicherungsvertragsgesetz sieht die Informationspflicht von Versicherungsvermittlern/-innen über 
ihre  statusbezogenen Informationen vor, die vor Abgabe der Vertragserklärung, also vor Beginn der 
Beratung, mündlich erfolgen muss. Die Informationen, die im Beratungsgespräch ausgetauscht wer-
den, werden durch die Dokumentation vor Abschluss des Versicherungsvertrages schriftlich übermit-
telt.

Dokumentation der Beratung

Die Versicherungsagentur ist verpflichtet, die durchgeführte Beratung hinsichtlich der Bedarfsermitt-
lung, Produktberatung und der getroffenen Produktempfehlung, sowie die Gründe für jeden zu einer 
bestimmten Versicherung erteilten Rat zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist den Kunden vor 
Vertragsabschluss in verständlicher Form und in Textform auszuhändigen. Die Übermittlung der Doku-
mentation kann in Papierform oder anderen zulässigen Übermittlungsformen wie beispielsweise auf 
einem Datenträger oder per E-Mail erfolgen.

Die Dokumentation des Beratungsgesprächs ist insbesondere dann hilfreich, wenn ein/-e Ver siche-
rungs nehmer/-in eine Falschberatung durch die Versicherungsagentur vermutet und Schadenersatz-
ansprüche geltend machen möchte. Durch die Dokumentation kann dies belegt oder widerrufen wer-
den. Somit dient die Dokumentation zum Schutz beider Parteien. Sollte durch die Dokumentation eine 
schuldhafte Falschberatung bewiesen werden, haftet der Versicherungsvermittler oder die Vermittle-
rin persönlich mit dem eigenen Vermögen.

§ 61 (1) 
VVG

Beispiel

§ 60 (2) 
VVG

§ 6 a VVG
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Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflicht

Bestandteile eines  
Beratungsprozesses

• Erstinformationen
bei Kontaktaufnahme

• Beratungsablauf
 ― bedarfsbezogene Beratung 
Ermittlung des Versicherungsbedarfs

 ― produktbezogene Beratung 
Beratung über die angebotenen Versicherungen

 ― Begründung 
der Produktempfehlung

 ― Informationen 
durch den/die Versicherungsvermittler/-in

 ― Dokumentation 
des Beratungsvorganges

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

3.2 Informations-, Beratungs- und 
Dokumentationspflichten des Versicherers

Die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherers sind im Versicherungs-
vertragsgesetz und in der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen geregelt 
und decken sich im Wesentlichen mit den Pflichten der vermittelnden Versicherungsagentur.

3.2.1 Beratung vor Vertragsabschluss
Das Versicherungsvertragsgesetz sieht vor, dass auch der Versicherer Beratungspflichten vor Vertrags-
abschluss einzuhalten hat. Diese setzen sich wie bei einer Beratung durch die Versicherungsagentur 
aus der bedarfsbezogenen und produktbezogenen Beratung sowie der Begründung der Produktemp-
fehlung zusammen, müssen dokumentiert und den Kunden übermittelt werden.

Der Versicherer ist von der Beratungspflicht vor Vertragsabschluss befreit, wenn es sich um ein Groß-
risiko im Sinne § 210 VVG handelt oder der Versicherungsvertrag durch einen Versicherungsmakler 
oder eine Versicherungsmaklerin vermittelt wird.

3.2.2 Informationspflicht des Versicherers vor Vertragsabschluss
Der Versicherer hat dem/der Versicherungsnehmer/-in rechtzeitig vor Abgabe von deren Vertragser-
klärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
sonstige Vertragsbestimmungen wie einzelne Klauseln und die in der Verordnung über Informations-
pflichten bei Versicherungsverträgen bestimmte Informationen in Textform mitzuteilen. Neben der 
Papierform kommen unveränderbare Dateien wie das PDF-Format in Frage, die auf verschiedenen 
Wegen übermittelt werden:

• Überlassung in Papierform
• Übersendung per E-Mail als PDF-Dateien
• Überlassung eines Datenträgers mit PDF-Dateien
• Übermittlung der PDF-Dateien als Download

Zu
sa

m
m

en
fa

ss
un

g

§§ 6, 6 a 
VVG



Abschluss eines Versicherungsvertrages

99

Die weiteren gesetzlichen Informationen, die der Versicherer übermitteln muss, basieren auf der 
Grundlage der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen. Sie gliedern sich in 
Informationen für alle Versicherungszweige, Informationen für bestimmte Personenversicherungs-
sparten und ein Produktinformationsblatt.

Informationen für alle Versicherungszweige

Die Informationen für alle Versicherungszweige unterteilen sich in Informationen zum Versicherer, zur 
angebotenen Leistung, zum Vertrag und zum Rechtsweg.

Informationen für bestimmte Personenversicherungssparten

Je nach Art der Personenversicherung werden unterschiedliche Informationen weitergegeben.

Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung

In diesen Versicherungsarten werden bei Vertragsabschluss hohe garantierte Versicherungsleistun-
gen vereinbart. Aus diesem Grund müssen den Versicherungsnehmern/-innen Informationen ausge-
händigt werden, die beispielsweise Angaben zur Überschussbeteiligung enthalten.

Krankenversicherung

Da die private Krankenversicherung die gesetzliche Krankenversicherung ergänzt oder ersetzt, werden 
hier Informationen an Versicherungsnehmer/-innen weitergegeben, die beispielsweise Angaben über 
die Auswirkungen steigender Krankheitskosten auf die zukünftige Beitragsentwicklung enthalten.

Produktinformationsblatt

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmern/-innen, die als Verbraucher gelten, zusätzlich ein 
Produktinformationsblatt zur Verfügung zu stellen. Das Produktinformationsblatt hat diejenigen 
Informa tionen zu enthalten, die für den Abschluss oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages von 
be sonderer Bedeutung sind. Es muss allen Personen ermöglichen, sich anhand einer knappen und 
verständlichen Darstellung einen Überblick über die wesentlichen Merkmale des Vertrages zu ver-
schaffen.

3.2.3 Beratungs- und Informationspflicht nach Vertragsabschluss
Für Versicherer erstreckt sich die Beratungs- und Informationspflicht auch auf die Zeit nach dem Ver-
tragsabschluss, also während der Vertragslaufzeit.

Ein Versicherungsnehmer, für den eine Hausratversicherung besteht, teilt dem Versicherer mit, 
dass seine Tochter an der Universität in Köln angenommen wurde und nächsten Monat mit einem 
Teil des Hausrates dorthin ziehen werde.

→ Der Versicherer muss fragen, ob die Tochter in Köln ihren eigenen Hausstand gründet oder ob 
sie sich nur vorrübergehend während des Studiums dort aufhalten wird. Sollte die Tochter einen 
Hausstand gründen, wird eine eigene Hausratversicherung empfohlen. Im Falle des vorüberge-
henden Aufenthaltes wäre der Hausrat der Tochter über die Hausratversicherung des Elternteils 
mitversichert.

Die Beratungen des Versicherers während der Vertragslaufzeit sind zu dokumentieren und die ent-
sprechenden Informationen an die Versicherungsnehmer/-innen zu übermitteln.

§ 7 VVG

§ 1 
VVG-InfoV

§ 2 
VVG-InfoV

§ 3 
VVG-InfoV

§ 4 
VVG-InfoV

Beispiel
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3.3 Konfliktlösung und Schlichtung
Sollte ein/-e Versicherungsnehmer/-in einen Konflikt mit einem Versicherer (Nicht-Erbringung einer 
vertraglichen Leistung) oder der Versicherungsagentur (Eindruck einer Falschberatung) haben, kann 
er/sie das Anliegen als Beschwerde äußern. Dabei sollte er/sie sich mit seiner/ihrer Beschwerde im-
mer zuerst an die nächst höhere Stelle, also Gesellschaft, Direktion, Hauptverwaltung oder Vorstand, 
wenden, damit der Vorgang aus übergeordneter Sicht geprüft und gegebenenfalls eine geänderte 
Entscheidung zugunsten der Person getroffen werden kann. Sollte die Analyse eine berechtigte Be-
schwerde ergeben, ist die von der untergeordneten Stelle getroffene Entscheidung unverzüglich zu 
ändern und der Person, verbunden mit einer entsprechenden Entschuldigung, mitzuteilen. Kann der 
Beschwerde jedoch nicht stattgegeben werden, müssen im Antwortschreiben die Gründe der Ableh-
nung dargelegt werden. Sollte der/die Versicherungsnehmer/-in mit der Ablehnung nicht einverstan-
den sein, kann er/sie sich an verschiedene Einrichtungen wenden.

3.3.1 Schlichtungsstelle
Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Versicherer und Versicherungsnehmern/-innen als Ver-
brauchern wurde eine Verbraucherschlichtungsstelle, der Versicherungsombudsmann e. V. mit Sitz in 
 Berlin, eingerichtet. Dem Versicherungsombudsmann e. V. gehören der Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) und eine Vielzahl von Unternehmen an.

Das Wort Ombudsmann (auch Ombudsfrau oder Ombudsperson) bedeutet Treuhänder. Es bezeichnet 
eine Vertrauensperson, die die Interessen einzelner Personen sowohl gegenüber der öffentlichen 
Hand als auch gegenüber einem Unternehmen wahrnimmt.

Versicherungsvermittler/-innen und Versicherungsberater/-innen haben den Versicherungsnehmer/ 
-innen beim ersten geschäftlichen Kontakt die Anschrift der Schlichtungsstelle mitzuteilen, die bei 
Streitigkeiten zwischen beiden Parteien kontaktiert werden kann.

Die Voraussetzung zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens ist das zuvor erfolglos verlaufende 
Streitverfahren in Form einer Beschwerde. Die Verfahrensordnung des Versicherungsombudsmanns 
(VomVO) regelt, wie ein solches Verfahren abläuft.

Die Durchführung des Verfahrens setzt voraus, dass die Beschwerde einen eigenen Anspruch aus

• einem Versicherungsvertrag,
• einem Vertrag, der in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem Versicherungsver-

trag steht,
• einem Realkreditvertrag (§ 14 und § 16 Absatz 1 und 2 Pfandbriefgesetz),
• der Vermittlung oder der Anbahnung eines solchen Vertrages

betrifft oder das Bestehen eines solchen Vertrages zum Gegenstand hat.

Das Verfahren beginnt mit der Aufnahme der Beschwerde und der Prüfung, ob der Ombudsmann für 
diese Beschwerde zuständig ist. Im Anschluss folgt das Hauptverfahren, in dem der Ombudsmann 
zunächst den strittigen Sachverhalt erklärt und entscheidet, ob die Beschwerde sachlich begründet 
ist. Gegebenenfalls fordert er noch zusätzliche Unterlagen an oder macht einen Schlichtungsvor-
schlag.

Hält der Ombudsmann die Beschwerde für berechtigt, erlässt er bei einem Schlichtungswert von bis 
zu 10.000,00 € eine Entscheidung und bei einem Beschwerdewert zwischen 10.000,00 € und 
100.000,00 € gibt er eine Empfehlung. Die Entscheidung ist für den Beschwerdegegner bindend. Die 
Empfehlung jedoch ist für beide Parteien nicht bindend.

§ 2 
VomVO
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Das Verfahren gegenüber Versicherern ist für Beschwerdeführende kostenlos. Sie können sich auf 
eigene Kosten anwaltlich vertreten lassen.

3.3.2 Aufsichtsbehörde
Eines der wichtigsten und wirksamsten Instrumente zum Schutz von Versicherungsnehmerinnen und 
Versicherungsnehmern ist die staatliche Versicherungsaufsicht, der die Versicherungsunternehmen 
unterliegen. Die oberste Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) mit ihrem Sitz in Bonn und Frankfurt am Main, die der Rechts- und Fachaufsicht des Bun-
desministeriums für Finanzen untersteht. Die BaFin nimmt die ihr nach dem Versicherungsaufsichts-
gesetzes sowie nach anderen Bestimmungen übertragenen Aufgaben wahr. Sie entscheidet auch über 
die Zertifizierung von Altersvorsorgeprodukten wie der Riester-Rente. Auch die Kontrolle des laufen-
den Geschäftsbetriebes von Versicherungsunternehmen gehört in den Tätigkeitsbereich der BaFin. Die 
beiden großen Bereiche der laufenden Aufsicht sind die Rechtsaufsicht und die Finanzaufsicht. Ge-
genstand der Rechtsaufsicht ist die ordnungsmäßige Durchführung des  Geschäftsbetriebes, wobei die 
Finanzaufsicht die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungen kontrolliert.

Als Verwaltungsbehörde ist die BaFin jedoch nicht befugt, Streitigkeiten aus einzelnen Versicherungs-
verträgen oder Schadenfällen mit rechtsverbindlicher Wirkung zu entscheiden. Im Rahmen der 
Rechtsaufsicht wird jedoch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen geprüft und eine Feststel-
lung darüber getroffen, ob ein Eingreifen seitens der BaFin erfolgen muss. Ein Eingreifen der BaFin 
wäre beispielsweise das Verlangen einer Änderung von missverständlichen Vordrucken, Formularen 
oder auch bei unverständlichen Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

3.4 Vertragserklärung und Widerrufsrecht für 
Versicherungsnehmer/-innen

Die Willenserklärung von Versicherungsnehmern und Versicherungsnehmerinnen zum Abschluss ei-
nes Versicherungsvertrages wird als Vertragserklärung bezeichnet. Für die Abgabe dieser Vertragser-
klärung kennt man in der Versicherungspraxis das Antragsmodell und das Invitatiomodell.

3.4.1 Antragsmodell
Beim Antragsmodell händigt die Versicherungsagentur oder der Versicherer dem/der potenziellen 
Versicherungsnehmer/-in vor der Unterschrift unter dem Antrag, also vor der Vertragserklärung, schon 
alle geforderten Vertragsinformationen in Textform aus. Dadurch kann die Person sich umfassend 
über die beabsichtigte Versicherung informieren. Entscheidet sie sich für die beabsichtigte Versiche-
rung, unterzeichnet sie den entsprechenden Versicherungsantrag. Diese Unterschrift bedeutet aber 
noch keine Vertragserklärung. Erst, wenn die Kundin oder der Kunde den unterzeichneten Versiche-
rungsantrag auf den Weg Richtung Versicherer gebracht hat, gilt der unterzeichnete Versicherungsan-
trag als Vertragserklärung. Dies kann postalisch oder durch Aushändigung des unterzeichneten Versi-
cherungsantrags an die Versicherungsagentur geschehen.
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